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EBO: Grußwort

Bereits drei Jahre nach dem Erscheinen der 6. Auflage folgt jetzt die 7. Auflage dieses 
Standard-Kommentars zur EBO – und das nicht, weil die EBO geändert worden wäre, 
sondern weil zahlreiche Änderungen und Ergänzungen des Eisenbahnrechts außerhalb 
der EBO in der Kommentierung zu berücksichtigen waren. Mein Grußwort zur 6. Aufla-
ge hat – in etwas abgewandelter Fassung – nichts an Aktualität eingebüßt: „Eisenbahn-
gesetze kommen und gehen – die EBO bleibt bestehen.“

Umso verdienstvoller ist es, dass die Kommentatoren in ihrem Werk nicht nur die EBO 
selbst erläutern und deren Kommentierung erweitern und aktualisieren, sondern dass 
sie auch die Entwicklung des allgemeinen Eisenbahnrechts rund um die EBO herum be-
rücksichtigen. Denn diese Entwicklung wirkt sich fraglos in unterschiedlicher Intensität 
auch auf das Verständnis der EBO-Vorschriften aus und auf ihre Anwendung auf Bau 
und Betrieb der Eisenbahn.

Wer die Neuauflage des EBO-Kommentars zur Hand nimmt, kann dies in der Gewiss-
heit tun, dass ihm die Autoren wieder den neuesten Stand des Eisenbahn-Bau- und 
-Betriebsrechts vermitteln, eingebettet in die Entwicklung des allgemeinen Eisenbahn-
rechts.

Darmstadt, den 20. Juli 2023

Prof. Dr. Rainer Freise 
Goethe-Universität Frankfurt am Main

Grußwort
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EBO: Vorwort

Die Ursprünge der heutigen Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) reichen zurück 
bis ins ausgehende 19. Jahrhundert: So wurden am 5. Juli 1892 die „Normen für den 
Bau und die Ausrüstung der Haupteisenbahnen Deutschlands“, die „Betriebsordnung 
für die Haupteisenbahnen Deutschlands“ und die „Bahnordnung für die Nebeneisen-
bahnen Deutschlands“ erlassen.

Diese wurden zum 1. Mai 1905 von der ersten „Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung 
(BO)“ vom 4. November 1904 abgelöst, die zum 1. Oktober 1928 neu gefasst wurde.

Mit dem Erlass der heutigen EBO vom 8. Mai 1967 wurde die BO grundlegend neu gefasst.

Die 1. Auflage dieses Kommentars von Dr.-Ing. Alfons Thoma erschien bereits im Jahr 
1969.

Die Änderungen der EBO von 1967 durch die Verordnungen vom 18. Dezember 1981 
und vom 8. Mai 1991 sowie durch das Gesetz zur Übertragung der Aufgaben der 
Bahnpolizei und der Luftsicherheit auf den Bundesgrenzschutz vom 23. Januar 1992 
machten es erforderlich, den rund 25 Jahre alten Kommentar „Thoma“ in einer 2. Auf-
lage auf den neuesten Stand zu bringen. Sie berücksichtigte auch die Änderungen der 
EBO und des Bundesgrenzschutzgesetzes aufgrund des Gesetzes zur Neuordnung 
des Eisenbahnwesens vom 27. Dezember 1993. Zeitgleich mit der Privatisierung der 
Bundeseisenbahnen im Jahre 1994 kam die 2. Auflage auf den Markt, bearbeitet von  
Fritz Pätzold und Klaus-Dieter Wittenberg.

Diese Auflage war nach kurzer Zeit vergriffen, sodass im Jahre 1996 die 3. Auflage er-
schien. Aktualisierungen, z. B. aufgrund der Rechtsprechung, wurden von Klaus-Dieter 
Wittenberg vorgenommen.

Die 2001 erschienene 4. Auflage berücksichtigte die Weiterentwicklung in den Berei-
chen Eisenbahntechnik und Eisenbahnrecht. Sie wurde von dem neuen Autorenteam 
Klaus-Dieter Wittenberg (Syndikus DB AG), Ass. iur. Horst-Peter Heinrichs (damals EBA) 
und Dr.-Ing. Walter Mittmann (DB Netz AG) um weitere eisenbahnrechtliche Normen mit 
den jeweiligen Begründungen, um die aktuelle Rechtsprechung und um grundlegende 
Anweisungen des Eisenbahn-Bundesamtes erheblich ausgeweitet.

In der 5. Auflage 2006 wurden die Erläuterungen an die technische und rechtliche Wei-
terentwicklung unter Berücksichtigung des europäischen Eisenbahnrechts angepasst 
und erheblich erweitert, z. B. Bahnübergänge, Zugbeeinflussung, Zugfunk, Fahrzeuge. 
Diese Auflage konzentrierte sich schwerpunktmäßig auf die Kommentierung der EBO, 
der EBV sowie der bahnpolizeilichen Vorschriften. Das Autorenteam der 5. Auflage wur-
de um Dipl.-Ing. (EUR ING) Jürgen Mallikat (Fachbereichsleiter beim VDV) und Ass. iur. 
Frank Zwanziger erweitert.

Vorwort
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EBO: Vorwort

Nach dem Ausscheiden von Klaus-Dieter Wittenberg, Jürgen Mallikat und Dr. Walter 
Mittmann aus dem aktiven Berufsleben hat sich das Autorenteam der 6. Auflage 2020 
neu formiert. Neben der deutlichen Erweiterung des Teams lag die wesentliche Ände-
rung auch darin, dass erstmals in der Geschichte dieses Kommentars eine Zuordnung 
der einzelnen Vorschriften zu bestimmten Autoren bzw. Autorenteams erfolgt ist.

Bereits nach drei Jahren liegt nun die 7. Auflage des Werks vor, auch wenn es in diesem 
Zeitraum keine Änderung der EBO gegeben hat.

Der Grund für diese Neuauflage liegt in einer erneuten umfassenden Überarbeitung 
und Erweiterung der Kommentierung, einer Anpassung an andere, in der EBO zitierte 
Rechtsgrundlagen und einer Ergänzung um aktuelle Rechtsprechung.

Die Schwerpunkte liegen dabei insbesondere in einer erheblichen Erweiterung des 
Überblicks in Abschnitt A. VII (Bau einer Eisenbahn), der Kommentierung zu § 1 (insbe-
sondere zu „umfassende Umbauten“), § 2 (Sicherheit im Eisenbahnbetrieb), § 28 (Erwei-
terung und Aktualisierung insbesondere aufgrund der fortschreitenden Implementierung 
des Zugsteuerungs- und Zugsicherungssystems ETCS) und der §§ 47 ff. (erhebliche 
Erweiterung der Kommentierung zu den Anforderungen an „Betriebsbeamte“). Ein wei-
terer wesentlicher Grund liegt in den Änderungen im Allgemeinen Eisenbahngesetz 
(insbesondere aufgrund Inkrafttreten bzw. Änderung der §§ 18 ff., 22b und 24 ff. AEG) 
und deren Auswirkungen auf die Kommentierung (insbesondere zu § 17 EBO) sowie in 
der Einführung der aktuellen „Eisenbahnspezifischen Technischen Baubestimmungen 
(EiTB)“ durch das EBA in der Fassung gültig ab 1. Januar 2023.

Schließlich wurden das Inkrafttreten der Verordnung (EU) 2021/782 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 29. April 2021 über die Rechte und Pflichten der Fahr-
gäste im Eisenbahnverkehr, des Strukturstärkungsgesetzes Kohleregionen (KStrStG) vom 
8. August 2020 (zur erweiterten Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts), des Ge-
setzes zur Beschleunigung von Investitionen vom 3. Dezember 2020 (insbesondere zur 
Abgrenzung von „Unterhaltung“ und „Änderung“ der Betriebsanlagen einer Eisenbahn) 
und des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Eisenbahnregulierungsrechts vom 9. Juni 
2021 (insbesondere zur Definition des Begriffs der „Eisenbahnanlagen“) berücksichtigt.

Besonderer Dank gilt dabei den Mitautoren sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern des Verlags und den guten Geistern im Hintergrund, die durch ihre wertvollen Bei-
träge und Hinweise erheblich zum Gelingen dieses Werks beigetragen haben.

Ganz besonderer Dank gilt allen voran Herrn Klaus-Dieter Wittenberg, der dieses Werk 
fast 30 Jahre entscheidend geprägt hat und ohne dessen herausragendes Engagement 
dieser Kommentar niemals möglich gewesen wäre. Herr Wittenberg ist auf eigenem 
Wunsch als Mitherausgeber ausgeschieden; wir wünschen ihm weiterhin alles erdenk-
lich Gute in seinem wohlverdienten Ruhestand.

Alexander von Lüpke Frank Zwanziger



15

EBO: Abkürzungsverzeichnis

A

a. a. O. am angeführten Ort

a. F. alte Fassung

AB Ausführungsbestimmung

ABl. EG Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft

ABl. EU Amtsblatt der Europäischen Union

ABS Ausbaustrecke

Abs. Absatz

Abschn. Abschnitt

AEG Allgemeines Eisenbahngesetz vom 27. Dezember 1993 (seither 
mehrfach geändert), mit Zusatz „alt“ vom 29. März 1951

AEUV Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union

AFB Automatische Fahr- und Bremssteuerung

AICCF Internationale Eisenbahn-Kongreßvereinigung (bis 2005)

amtl. amtlich(e)

Amtsbl. Amtsblatt

ÄndVO Änderungsverordnung

Anl. Anlage

Anm. Anmerkung

AO Abgabenordnung

APTU Annahme einheitlicher technischer Vorschriften für Eisenbahnmaterial, 
das zur Verwendung im internationalen Verkehr bestimmt ist (Règles 
uniformes concernant la validationde normes techniques et l’adoption 
de prescriptions techniques uniformes applicables au matériel ferro-
viaire destiné à être utilisé en trafic international)

ArbzG Arbeitszeitgesetz

ARGE Arbeitsgemeinschaft

Art. Artikel

ATMF Einheitliche Rechtsvorschriften für die technische Zulassung von Ei-
senbahnmaterial, das im internationalen Verkehr verwendet wird 
(Règles uniformes concernant l’admission technique de matériel 
ferro viaire utilisé en trafic international)

Abkürzungsverzeichnis
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wahrnehmung durch den Bund wurde die Möglichkeit geschaffen, Aufgaben aus dem 
Ministeriumsbereich ganz oder teilweise auf das Eisenbahn-Bundesamt zu übertragen. 
Weitere Änderungen betreffen die Wahrnehmung der Landeseisenbahnaufsicht und die 
Ausübung der Eisenbahnaufsicht.

Mit dem Gesetz zur Änderung eisenbahnrechtlicher Vorschriften hinsichtlich der Rege-
lung der Interoperabilität des transeuropäischen Eisenbahnsystems vom 27. Dezember 
2004 (BGBl.  I S. 3833) wurde § 3 Abs. 1 Nr. 8 eingefügt. Durch das Gesetz wurde für 
das EBA eine Ermächtigungsgrundlage geschaffen, damit es befugt ist, Bundesmittel 
zur Förderung des Schienenverkehrs und zur Förderung einer Kombination des Schie-
nenverkehrs mit anderen Verkehrsarten zu bewilligen.

Durch das Dritte Gesetz zur Änderung eisenbahnrechtlicher Vorschriften vom 27. April 
2005 (BGBl.  I S. 1138) wurde das BEVVG erneut geändert. Dabei sind die Zuständig-
keitsabgrenzungen zwischen dem Eisenbahn-Bundesamt und der neu eingerichteten 
Regulierungsbehörde (BNetzA) in § 4 geregelt worden.

Mit Art. 308 der Neunten Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom 31. Oktober 2007 
(BGBl.  I S. 2407, 2149) wurde die bisherige Ministeriumsbezeichnung „Ministerium für 
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen“ durch die Wörter „Ministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung“ ersetzt.

Durch Art. 2 des Fünften Gesetzes zur Änderung eisenbahnrechtlicher Vorschriften vom 
16. April 2007 (BGBl. I S. 522) wurde in § 5 der Eisenbahnsicherheitsbeirat beim Eisen-
bahn-Bundesamt geregelt. Er besteht aus je einem Vertreter der für die Eisenbahnauf-
sicht zuständigen obersten Landesbehörden sowie einem Vertreter des Bundesministe-
riums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, der den Vorsitz führt.

Des Weiteren wurde § 3 Abs. 1 Nr. 7 neu gefasst.

Mit Art. 2 des Sechsten Gesetzes zur Änderung eisenbahnrechtlicher Vorschriften vom 
30.  Juli 2009 (BGBl.  I S.  2497) wurde mit dem neuen § 1 Abs.  1a insbesondere die 
Möglichkeit geschaffen, durch Rechtsverordnung des Bundesministeriums für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung (mit Zustimmung des Bundesrates) anderen öffentlichen 
oder privaten Stellen die Eisenbahnaufsicht und die Erteilung von Genehmigungen, Zu-
lassungen oder Anerkennungen, einschließlich ihrer Aussetzung, Einschränkung oder 
Entziehung, ganz oder teilweise zu übertragen und dem Eisenbahn-Bundesamt die Be-
fugnis zu erteilen, privaten Stellen die Erteilung von Genehmigungen, Zulassungen oder 
Anerkennungen, einschließlich ihrer Aussetzung, Einschränkung oder Entziehung sowie 
die Registerführung, ganz oder teilweise zu übertragen oder die privaten Stellen daran 
zu beteiligen.

Art. 2 des Gesetzes zur Änderung von Vorschriften über Verkündung und Bekanntma-
chungen sowie der Zivilprozessordnung, des Gesetzes betreffend die Einführung der Zi-
vilprozessordnung und der Abgabenordnung vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3044) 
beinhaltete insoweit redaktionelle Änderungen.
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Mit Art.  2 des Achten Gesetzes zur Änderung eisenbahnrechtlicher Vorschriften vom 
12. September 2012 (BGBl.  I S. 1884) wurde § 3 Abs. 1a eingefügt. Hiernach ist das 
Eisenbahn-Bundesamt die Sicherheitsbehörde nach § 5 Abs. 1e S. 2 des AEG, die mit 
den Aufgaben der Eisenbahnsicherheit im Sinne des Rechts der Europäischen Gemein-
schaften bzw. der Europäischen Union betraut ist.

Art. 2 des Neunten Gesetzes zur Änderung eisenbahnrechtlicher Vorschriften vom 28. Mai 
2015 (BGBl.  I S.  824) bedeutete wiederum rein redaktionelle Änderungen in den §§ 1  
bis 5: Die Ministeriumsbezeichnungen wurden von „Verkehr, Bau und Stadtentwicklung“ in 
„Verkehr und digitale Infrastruktur“ sowie von „Wirtschaft und Technologie“ in „Wirtschaft 
und Energie“ geändert. Eine weitere Änderung betraf in § 3 Abs. 1a die neue Verweisung 
auf § 5 Abs. 1d S. 2 und Abs. 1e S. 2 statt lediglich auf § 5 Abs. 1e S. 2.

Mit Art.  3 des Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs im Eisenbahnbereich vom 
28. August 2016 (BGBl. I S. 2082) wurden § 4 geändert und die neuen §§ 4a, 6 und 7 
geschaffen.

Dabei wurden in § 4 die bisherigen Abs. 1 bis 3 durch die neuen Abs. 1 bis 3a ersetzt 
und insbesondere geregelt, dass die Aufgabe, die Einhaltung der Rechtsvorschriften 
über den Zugang zur Eisenbahninfrastruktur zu überwachen, der Bundesnetzagentur für 
Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Bundesnetzagentur) ob-
liegt. Diese nimmt seither im Rahmen der ihr nach Abs. 1 S. 1 zugewiesenen Tätigkeit 
die Verwaltungsaufgaben des Bundes wahr, die ihr durch Gesetz zugewiesen sind. Sie 
ist Regulierungsbehörde nach dem Eisenbahnregulierungsgesetz und hat die Aufgabe, 
die Einhaltung des Eisenbahnregulierungsgesetzes und der in § 4 genannten entspre-
chenden EU-Verordnungen bzw. EU-Richtlinien zu überwachen, soweit durch das Ei-
senbahnregulierungsgesetz nichts anderes bestimmt ist.

Die weiteren §§ 4a, 6 und 7 regeln u. a. die Organisation der Behörde und die Zusam-
menarbeit zwischen Regulierungs-, Sicherheits-, Genehmigungs- und Kartellbehörden.

Durch Art.  2 des Gesetzes zur Neuordnung der Eisenbahnunfalluntersuchung vom 
27. Juni 2017 (BGBl.  I S. 2085) wurden die §§ 3, 6 und 7 geändert und ein neuer § 8 
geschaffen.

Damit wurde die Rechtsgrundlage für die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung 
als selbstständiger Bundesoberbehörde für Aufgaben der Untersuchung gefährlicher Er-
eignisse im Eisenbahnbetrieb geschaffen. Insbesondere von Bedeutung ist dabei § 7, 
der die Aufgaben dieser Behörde regelt, u. a. Entgegennahme und Kategorisierung von 
Meldungen zu gefährlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb, Untersuchung von gefähr-
lichen Ereignissen, Erstellung von Untersuchungsberichten und Veröffentlichung in nicht 
personenbezogener Form, Möglichkeit zur Aussprache von Sicherheitsempfehlungen.

Schließlich wurde das BEVVG durch Art. 3 des Gesetzes zur Beschleunigung von Pla-
nungs- und Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich vom 29.  November 2018 
(BGBl. I S. 2237) mit Wirkung zum 6. Dezember 2020 geändert: Für die Durchführung 
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Zweiter Abschnitt

Bahnanlagen

§ 4 Begriffserklärungen

(1) Bahnanlagen sind alle Grundstücke, Bauwerke und sonstigen Einrichtungen 
einer Eisenbahn, die unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zur 
Abwicklung oder Sicherung des Reise- oder Güterverkehrs auf der Schiene 
erforderlich sind. Dazu gehören auch Nebenbetriebsanlagen sowie sonsti-
ge Anlagen einer Eisenbahn, die das Be- und Entladen sowie den Zu- und 
Abgang ermöglichen oder fördern. Es gibt Bahnanlagen der Bahnhöfe, der 
freien Strecke und sonstige Bahnanlagen. Fahrzeuge gehören nicht zu den 
Bahnanlagen.

(2) Bahnhöfe sind Bahnanlagen mit mindestens einer Weiche, wo Züge begin-
nen, enden, ausweichen oder wenden dürfen. Als Grenze zwischen den 
Bahnhöfen und der freien Strecke gelten im allgemeinen die Einfahrsignale 
oder Trapeztafeln, sonst die Einfahrweichen.

(3) Blockstrecken sind Gleisabschnitte, in die ein Zug nur einfahren darf, wenn 
sie frei von Fahrzeugen sind.

(4) Blockstellen sind Bahnanlagen, die eine Blockstrecke begrenzen. Eine Block-
stelle kann zugleich als Bahnhof, Abzweigstelle, Überleitstelle, Anschlußstelle, 
Haltepunkt, Haltestelle oder Deckungsstelle eingerichtet sein.

(5) Abzweigstellen sind Blockstellen der freien Strecke, wo Züge von einer Stre-
cke auf eine andere Strecke übergehen können.

(6) Überleitstellen sind Blockstellen der freien Strecke, wo Züge auf ein anderes 
Gleis derselben Strecke übergehen können.

(7) Anschlußstellen sind Bahnanlagen der freien Strecke, wo Züge ein ange-
schlossenes Gleis als Rangierfahrt befahren können, ohne daß die Blockstre-
cke für einen anderen Zug freigegeben wird. Ausweichanschlußstellen sind 
Anschlußstellen, bei denen die Blockstrecke für einen anderen Zug freigege-
ben werden kann.

(8) Haltepunkte sind Bahnanlagen ohne Weichen, wo Züge planmäßig halten, 
beginnen oder enden dürfen.

(9) Haltestellen sind Abzweigstellen oder Anschlußstellen, die mit einem Halte-
punkt örtlich verbunden sind.

(10) Deckungsstellen sind Bahnanlagen der freien Strecke, die den Bahnbetrieb 
insbesondere an beweglichen Brücken, Kreuzungen von Bahnen, Gleisver-
schlingungen und Baustellen sichern.
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(11) Hauptgleise sind die von Zügen planmäßig befahrenen Gleise. Durchgehen-
de Hauptgleise sind die Hauptgleise der freien Strecke und ihre Fortsetzung 
in den Bahnhöfen. Alle übrigen Gleise sind Nebengleise.

Amtliche Begründungen

Amtliche Begründung 1967

Mit Rücksicht auf das umfangreiche Vorschriftenwerk der Eisenbahnverwaltungen ist es 
aus Gründen der Einheitlichkeit geboten, für die dem Eisenbahnbetrieb dienenden wich-
tigen Bahnanlagen konkrete Begriffe in der EBO festzulegen, da diese Begriffe sonst 
eine unterschiedliche Bedeutung erhalten könnten.

Zu Abs. 1

Amtliche Begründung 1991

Der Begriff „Bahnanlagen“ führte in der Vergangenheit vielfach zu Auslegungsschwierig-
keiten. Mit der Neufassung wird dieser Begriff unter Berücksichtigung der Erkenntnisse 
der Rechtsprechung zum Planfeststellungsrecht verdeutlicht.

Zu Abs. 2

Amtliche Begründung 1991

Der bisherige Absatz 1 Satz 3 wird wegen des Sachzusammenhangs als Satz 2 in den 
Absatz 2 übernommen.

Zu Abs. 3

Amtliche Begründung 1991

Der Absatz 3 bleibt unverändert.

Zu Abs. 4

Amtliche Begründung 1991

Die durch den Gleiswechselbetrieb hinzugekommene Sonderform der Abzweigstelle ist 
mit dem Begriff „Überleitstelle“ neu in die EBO aufgenommen und in Absatz 6 definiert 
worden. Die Begriffsbestimmung ist für die zu treffenden Sicherungsmaßnahmen von 
Bedeutung.

1

2
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Erläuterungen

In welchem Umfang ein Zug mit Mitteln zur ersten Hilfeleistung bei Verletzungen auszu-
rüsten ist, bleibt dem Ermessen der Eisenbahnunternehmen überlassen.

Um die hygienischen Anforderungen an die Mittel zur ersten Hilfeleistung sicherstellen zu 
können, hat sich in der Praxis folgende Vorgehensweise bewährt: Die Mittel zur ersten 
Hilfeleistung werden so aufbewahrt, dass nur das Personal der Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen darauf Zugriff hat, z. B. im Dienstabteil, in Führerräumen oder in einem verschlos-
senen Fach. Wenn die Mittel der ersten Hilfeleistung benötigt werden, kann das Zugbe-
gleitpersonal diese herausgeben. Bei einigen Eisenbahnverkehrsunternehmen sind die 
Zugbegleitpersonale zusätzlich noch mit einem Mini-Erste-Hilfe-Set ausgerüstet. Beim 
Reisezugverkehr ohne Zugbegleitpersonal haben die Reisenden die Möglichkeit, sich an 
Fahrgastsprechstellen mit dem Triebfahrzeugführer in Verbindung zu setzen, der dann in 
Abhängigkeit von der Lage anhält und die Mittel zur Ersten Hilfe ausgibt.

Ausnahmen dürften vor allem für Züge im Stadt- und Vorortverkehr in Betracht kom-
men, weil Rettungsdienste dort in der Regel kurzfristig am Einsatzort sein können.

§ 38 Fahrordnung

Auf zweigleisigen Bahnen ist rechts zu fahren. Hiervon kann abgewichen werden

1. in Bahnhöfen und bei der Einführung von Streckengleisen in Bahnhöfe,

2. zwischen einem Bahnhof und einer Abzweigstelle oder Anschlußstelle oder 
einem benachbarten Bahnhof, der nur an eines der beiden Streckengleise 
angeschlossen ist,

3. bei Gleiswechselbetrieb,

4. bei Sperrung oder Belegung des rechten Gleises,

5. bei Arbeitszügen und Arbeitswagen,

6. bei Hilfszügen,

7. bei zurückkehrenden Schiebelokomotiven,

8. bei Nebenfahrzeugen.

Amtliche Begründung 1967

Von der Vorschrift, rechts zu fahren, darf nunmehr auch zwischen einem Bahnhof und 
einer Abzweigstelle oder einem benachbarten Bahnhof, der nur an eines der beiden 
Streckengleise angeschlossen ist, sowie bei Belegung des rechten Gleises und bei 
Gleiswechselbetrieb abgewichen werden. Dadurch können die Eisenbahnen den Be-
trieb beweglicher führen und die durch die moderne Signaltechnik gebotenen Möglich-
keiten besser ausnutzen sowie die Spurpläne z. T. vereinfachen.

2

1
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Erläuterungen

Allgemein

Die signaltechnischen Einrichtungen an zweigleisigen Eisenbahnstrecken tragen der 
Vorschrift des Rechtsfahrens Rechnung und verhindern ein unbeabsichtigtes Überlei-
ten auf das linke Streckengleis. Muss ausnahmsweise im Gegengleis (links) gefahren 
werden, so sind die Signale in der Regel nicht mehr stellbar. Wo das Fahren auf dem 
Gegengleis mit Hauptsignal und Signal Zs 6 ständig eingerichtet oder vorübergehend 
angeordnet ist (Gleiswechselbetrieb), besteht die Möglichkeit, auch bei Abweichen vom 
Rechtsfahren Züge signalmäßig durchzuführen. Einzelheiten regeln die Betriebsvor-
schriften der Eisenbahninfrastrukturunternehmen. Die Bedeutung der Rechtsfahrord-
nung nimmt bei zunehmender Ausstattung der Strecken mit neuer Signaltechnik mehr 
und mehr ab.

Zu Nr. 1

In Bahnhöfen wird zur zweckmäßigen Ausnutzung der Gleise der Grundsatz des 
Rechtsfahrens aufgegeben. In Personenbahnhöfen erfordern dies auch vielfach die An-
ordnungen der Bahnsteige und der Kundendienst, damit den Reisenden unnötig lange 
Wege erspart werden.

Da aus räumlichen oder betrieblichen Gründen die Überleitungsmöglichkeiten auf das 
linke Gleis oft vor den Bahnhöfen beginnen müssen, genügt es nicht, Abweichungen 
vom Grundsatz des Rechtsfahrgebots auf die Bahnhöfe selbst zu beschränken. Die 
„Einführung von Streckengleisen in Bahnhöfe“ wird deshalb in der Verordnung beson-
ders erwähnt. 

Beispiel für die Einführung von Streckengleisen in einen Bahnhof:

2

3
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Zu Nr. 2

Im Zuge der Spurplanvereinfachung bei Betriebsstellen mit einfachen Verhältnissen ist 
die gegenüber der BO erweiterte Vorschrift den praktischen Erfordernissen angepasst 
und von wirtschaftlicher Bedeutung, wobei die Bedienung von Anschlussstellen im Vor-
dergrund steht. Die Einschränkung „benachbarter Bahnhof, der nur an eines der beiden 
Streckengleise angeschlossen ist“ soll Fahrten auf dem linken Gleis auf unvermeidbare 
Fälle beschränken; zwischen benachbarten Bahnhöfen können sich auch andere Be-
triebsstellen befinden.

Zu Nr. 3

Gleiswechselbetrieb ist die Möglichkeit des ständig eingerichteten Fahrens auf dem 
Gegengleis mit Hauptsignal und Signal Zs  6. Hierbei können beide Streckengleise ei-
ner zweigleisigen Bahn oder auch nur eines der Streckengleise signalmäßig in beiden 
Richtungen befahren werden, ohne dass die beiden Streckengleise den Charakter von 
zwei eingleisigen Bahnen erhalten. Die hierzu eingesetzte Signaltechnik ermöglicht bei 
schwierigen Betriebsverhältnissen, wie Engpässen auf Brücken, langen Steigungen oder 
stark belasteten Streckenabschnitten, eine elastische Betriebsführung und die gleichzei-
tige Fahrt zweier Züge in derselben Richtung.

Zu Nr. 4

Die frühere Vorschrift der BO wurde um den Begriff „Belegung des rechten Gleises“ 
(heute: Regelgleis) erweitert. Unter Belegung ist das Besetztsein des rechten Stre-
ckengleises (Regelgleises), z. B. durch einen liegen gebliebenen Zug, zu verstehen. Soll 
dabei ein Zug das Gegengleis befahren, so ist es aus Gründen der Sicherheit unerläss-
lich, ihn zu vorsichtiger Fahrt anzuweisen, wenn die näheren Umstände bei der Bele-
gung des Regelgleises nicht bekannt sind oder mit Gefährdungen zu rechnen ist, z. B. 
wenn ein Reisezug liegen geblieben ist.

Zu Nr. 5

Die Zulässigkeit, bei Arbeitszügen und Arbeitswagen vom Rechtsfahrgebot abzuweichen, 
ergibt sich aus dem Einsatzzweck, z. B. Bau und Instandhaltung der Bahnanlagen ein-
schließlich Vegetationsarbeiten. Diese Fahrten finden in der Regel im gesperrten Gleis statt.

Zu Nr. 6

Bei Hilfszügen ist das Abweichen vom Rechtsfahrgebot insbesondere dann geboten, 
wenn dadurch die Hilfeleistung, z. B. an einem Unfallort oder beim Liegenbleiben eines 
Zugs, beschleunigt bzw. erst ermöglicht wird.

4
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8
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Sechster Abschnitt

Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet  
der Bahnanlagen

Erläuterungen

1. Allgemeines

Die Dritte Änderungsverordnung vom 8.  Mai 1991 hatte durch den Wegfall der Vor-
schriften über die mit der Tätigkeit von Betriebsbeamten zwangsläufig verknüpfte Ei-
genschaft als Bahnpolizeibeamte (§ 60 a. F.) bereits eine einschneidende Veränderung 
der traditionellen Ausgestaltung der Bahnpolizei gebracht. Das Gesetz zur Übertragung 
der Aufgaben der Bahnpolizei und der Luftsicherheit auf den Bundesgrenzschutz vom 
23.  Januar 1992 (BGBl.  I S.  2978) führte endgültig zu einer Abkehr von der früheren 
Regelung. Die Aufgaben der Bahnpolizei werden abweichend von einer einhundertfünf-
zigjährigen Tradition seit 1992 nicht mehr von Betriebsbeamten oder hauptamtlichen 
Bahnpolizeibeamten der Eisenbahnen wahrgenommen. Soweit die Eisenbahnen des 
Bundes betroffen sind, nehmen seit 1992 Angehörige des Bundesgrenzschutzes (seit 
2005: der Bundespolizei) die Aufgaben der Bahnpolizei wahr. 1 Bei den nichtbundeseige-
nen Eisenbahnen ist eine besondere Bahnpolizei nicht mehr vorgesehen.

Zum besseren Verständnis der heutigen Regelungen des Bundespolizeigesetzes wird 
die geschichtliche Entwicklung der Bahnpolizei nachfolgend dargestellt. 2

2. Geschichtliche Entwicklung der Bahnpolizei

Bereits 1835 bei der Eröffnung der ersten deutschen Eisenbahn, der Königlich privile-
gierten Ludwigs-Eisenbahn-Gesellschaft, von Nürnberg nach Fürth wurde das Auf-
sichtspersonal des Eisenbahnunternehmens ermächtigt, Zuwiderhandlungen gegen 
Ordnungsvorschriften durch Anhalten und Aufzeichnen der Namen bekannter Personen 
oder durch sofortige Abpfändung des Huts oder der Mütze Unbekannter und durch 
Entfernung derselben abzuwenden.

1 Borsdorff, Aufgaben des BGS im Bereich der Eisenbahnen des Bundes, in: Ronellenfitsch/Schweinsberg 
(Hrsg.), Tübinger Forschungsberichte, Bd. II, 2001.

2 Zur Geschichte der Bahnpolizei vgl.: Drews/Wacke, Allgemeines Polizeirecht, 7. Auflage 1961, S. 548; 
Drews/Wacke/Vogel/Martens, Gefahrenabwehr, 9. Auflage 1986, S. 73; Pioch, Polizeirecht, 1950, S. 156; 
Pottgießer, Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet der Bahnanlagen, Die Bundesbahn 1967, S. 463; Maile, 
Bahnpolizei vorgestern und heute, Die Bundesbahn 1980, S. 693; Ungerbieler, Die Wahrnehmung materiell- 
und kriminalpolizeilicher Aufgaben durch Bedienstete der Deutschen Bundesbahn, Diss., Hamburg, 1983; 
Heesen/Hönle, Bundesgrenzschutzgesetz, 2. Auflage 2000, § 3 Rn 1 ff.; Blümel/Drewes/Malmberg/Walter, 
Bundespolizeigesetz, 3. Auflage 2006, § 3 Rn 1 ff.

1
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Das Preußische Gesetz über die Eisenbahn-Unternehmungen vom 3. November 1838 
(Pr.GBl. S. 505) sah in § 23 vor, die Handhabung der Bahnpolizei, nach einem darüber 
von dem Handelsministerium zu erlassenden Reglement, den (privaten) Eisenbahnge-
sellschaften zu übertragen. Nach heutigem Rechtsverständnis lag darin die Beleihung 
privater Unternehmer mit hoheitlichen Befugnissen (beliehener Unternehmer). Der Staat 
teilte das Machtmonopol mit Privaten, was für ihn mit der Einsparung öffentlicher Mittel 
verbunden war.

Das Bahnpolizei-Reglement für die Eisenbahnen im Norddeutschen Bund vom 3. Juni 
1870 (Bundes-GBl. des Norddeutschen Bundes, S.  461) enthielt, wie die EBO, nach 
heutigen Begriffen vor allem ordnungsbehördliche Vorschriften über Zustand, Unterhal-
tung und Bewachung der Bahn (Abschnitt I.), Einrichtung und Zustand der Betriebsmit-
tel (Abschnitt  II.), Einrichtungen und „Maaßregeln“ für die Handhabung des Betriebes 
(Abschnitt III.). Dies entsprach dem damals sehr weit verstandenen Polizeibegriff. Im en-
geren Sinne polizeiliche Bestimmungen waren im Abschnitt IV. – Bestimmungen für das 
Publikum – und im Abschnitt V. – Bahnpolizei-Beamte – enthalten.

Die Bahnpolizei wurde danach von 13 Gruppen von Betriebsbeamten, angefangen vom 
Betriebsdirektor über Betriebsinspektoren, Eisenbahnbaumeister, Bahnmeister und 
Stationsvorsteher bis zum Bahnwärter, Zugführer, Schaffner, Portier und Nachtwächter 
ausgeübt (§ 72). Die zur Ausübung der Bahnpolizei berufenen Beamten mussten min-
destens 21 Jahre alt sein, lesen und schreiben können und die sonst zu ihrem besonde-
ren Dienst erforderlichen Eigenschaften besitzen (§ 74). Sie wurden von der zuständigen 
Behörde „vereidet“ und traten damit in Beziehung auf die ihnen übertragenen Dienst-
verrichtungen dem Publikum gegenüber in die Rechte der öffentlichen Polizeibeamten 
(§ 75). Ihre „Amtswirksamkeit“ erstreckte sich auf die ganze Bahn und die dazugehöri-
gen Anlagen, und ferner noch so weit, als solches zur Handhabung und Aufrechthaltung 
der für den Eisenbahnbetrieb erlassenen Polizeiverordnungen erforderlich war (§ 77). Die 
Staats- und Gemeindepolizeibeamten waren verpflichtet, die Bahnpolizeibeamten in der 
Handhabung der Bahnpolizei zu unterstützen. Ebenso waren die Bahnpolizeibeamten 
verpflichtet, den übrigen Polizeibeamten auf Bahngebiet Assistenz zu leisten, soweit es 
ihre besonderen Pflichten zuließen (§ 78).

Durch Bekanntmachung vom 29.  Dezember 1871 (RGBl.  1872, S.  34) wurde das 
Reglement geändert und sein Geltungsbereich als Bahnpolizei-Reglement für die Ei-
senbahnen Deutschlands auf Württemberg, Baden, Süd-Hessen und Elsaß-Lothringen 
ausgedehnt.

Das Bahnpolizei-Reglement vom 30.  November 1885 (RGBl. S.  289) und die Eisen-
bahn-Bau- und Betriebsordnung vom 4. November 1904 (BO, RGBl. S. 387) übernah-
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EBO: Schlussbestimmungen  §§ 65, 66

Siebter Abschnitt

Schlussbestimmungen

§ 65 Übergangsregelung

Strecken, die am 1. Dezember 2012 die Voraussetzungen nach § 15 Absatz  2 
nicht erfüllen, sind bis zum Ablauf des 31. Dezember 2014 nachzurüsten. Bis zur 
Erfüllung der Ausrüstungsanforderungen nach § 15 Absatz 2 haben die Eisenbah-
nen anderweitige Maßnahmen zu treffen, die die sichere Betriebsführung gewähr-
leisten.

§ 66 Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 28. Mai 1967 in Kraft.

(2) Am gleichen Tag treten außer Kraft

1. 
2. 
3. die Eisenbahn-Befähigungsverordnung (EBefVO) vom 22. August 1957 

(Bundesgesetzbl. II S. 1234).
 Die Befähigungsanforderungen für das Personal der unter die Eisen-

bahn-Bau- und Betriebsordnung für Schmalspurbahnen (BOS) vom 25. Juni 
1943 (Reichsgesetzbl. II S. 285) fallenden Eisenbahnen richten sich bis zum 
Inkrafttreten einer Neuregelung nach den §§ 48 bis 54 und § 60 Abs. 3 die-
ser Verordnung.

Fußnote 
§ 66 Abs. 2 Nr. 3 Satz 2 Kursivdruck: Jetzt ESBO v. 25.2.1972 933 – 11
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Anlage 1 (zu § 9)EBO: Anlagen

Abschnitt C
Anlagen zur EBO

Bild 1: Regellichtraum in der Geraden und in Bogen bei Radien von 250 m und mehr*   

 

Bereich A: Zulässig sind Einragungen von baulichen Anlagen, wenn es der Bahnbetrieb 
erfordert (z. B. Bahnsteige, Rampen, Rangiereinrichtungen, Signalanlagen), sowie Einra-
gungen bei Bauarbeiten, wenn die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen getroffen sind.

Bereich B: Zulässig sind Einragungen bei Bauarbeiten, wenn die erforderlichen Sicher-
heitsmaßnahmen getroffen sind. 

* Vgl. Erl. zu § 9 Rn 19 ff., Fußnoten zu Bild 1 siehe nächste Seite.
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EBO: Anlagennoch Anlage 1

große  
Grenzlinie

kleine  
Grenzlinie

Radius (r)
Überhöhung (u)
Überhöhungsfehlbetrag (uf )
Spurweite (l)
Ausrundungsradius bei Neigungswechsel (ra )
Hebungsreserve
Schienenabnutzung

 250 m
 160 mm
 150 mm
1470 mm
2000 m
  50 mm
  10 mm

∞
  50 mm
  50 mm
1445 mm
2000 m
  50 mm
  10 mm

Bei Gleisen mit Oberleitung zusätzlich:

Arbeitshöhe der Stromabnehmer
Mindestabstand von der Oberleitung (15 kV Wechselstrom)

5600 mm
 150 mm

5600 mm
 150 mm

4) Den Grenzlinien bei Oberleitung liegt der Neigungskoeffizient so = 0,225 eines Triebfahrzeuges und das halbe 
Breitenmaß eines Stromabnehmers von 975 mm zugrunde.

Zu Bild 1
Tabelle 1: Maße des Regellichtraums bei Oberleitung in Gleisbogen mit Radien von 250 m 
und mehr

1) Bei Gleisen, auf denen ausschließlich Stadtschnellbahnfahrzeuge verkehren, dürfen die Maße um 100 mm 
verringert werden. In Tunneln sowie unmittelbar angrenzenden Einschnittsbereichen ist die Verringerung der 
halben Breite des Regellichtraums auf 1900 mm zulässig, sofern besondere Fluchtwege vorhanden sind. Die 
Neigung der Schrägen ändert sich nicht.

2) Bei Gleisen, auf denen überwiegend Stadtschnellbahnfahrzeuge verkehren, 960 mm.
3) Den Grenzlinien liegen die Bezugslinie G 2, der Regelwert so = 0,4 des Neigungskoeffizienten eines Fahr-

zeugs und folgende bautechnische Einflußgrößen zugrunde:
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